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Entwicklung der Persönlichkeit und des Zusammenlebens
nötigen geistigen Werte hervorzubringen.

2. Der Kongress äussert den Wunsch, dass ein Zentrum
jederzeit rasch und sieher zugänglich sei. Die Durchdringung
dieses Zentrums mit Fahrverkehr muss so stark wie möglich
sein, wobei jedoch dem Fussgängerverkehr der Vorrang
einzuräumen ist. Der Verkehrsstrom muss so gelenkt werden,
dass dieses Zentrum nicht mit einem ihm fremden Verkehr
verstopft werden kann.

3. Der Kongress betont die Notwendigkeit, keine
allgemeinen Aussagen zu machen, sondern genaue und leicht
anwendbare Normen aufzustellen, z. B. diese, dass die Schule
so gelegen sein muss, dass der Schulweg der Kinder zu Fuss
Vom Hause bis zur Schule ohne Ueberquerung einer Verkehrsstrasse

zurückgelegt werden kann.
4. Indem der Kongress den Wert des Begriffes «neighbourhood»

anerkennt, äussert er den Wunsch, Grösse und
Besonderheit des Zentrums näher bestimmt zu sehen, die je nach
den funktionellen Grundeinheiten der verschiedenen
Kategorien von «neighbourhoods», ihrer Wohndichte und Rangordnung

verschieden sind. Als Beispiele solcher funktioneller
Grundeinheiten erwähnen wir: Primarschule, Geschäftszentrum,

Postbureau, Verwaltungen.
5. Die Bedeutung, die den städtischen Zentren zukommt,

ist bekannt; um ihnen in ihrer Planung die Einheit, den Massstab

und die nötige räumliche Wirkung zu geben, müssen die
Fachgebiete Städtebau und Architektur ganz besonders eng
zusammenarbeiten.

Thema A 2: Wohnungswesen
1. Im Bewusstsein, dass die erste Voraussetzung eines

dauernden Heims für die Familie eine ordentliche Behausung
ist, äussert der Kongress den Wunsch, die Hauptaufmerksamkeit

den elementarsten Notwendigkeiten zuzuwenden,
dementsprechend also der sanitarischen Einrichtung, dem
Strassenwesen, dem Haus.

2. Diese Behausungen sollen eine Einheit bilden, für die
laan den Ausdruck «neighbourhood» (Wohnquartier) geprägt
hat. Diese neighbourhoods sollen an den grossen Verkehrsstrom

angeschlossen sein, aber nicht von ihm durchquert
werden. Ob gross oder klein, sollen sie alle Einrichtungen
enthalten, die den geistigen, kulturellen und sozialen Bedürfnissen

der Bewohner entsprechen. Sie sollen wenn möglich auf
Grund einer einheitlichen Auffassung erstellt werden (was
Verschiedenheit im Ausdruck nicht ausschliesst), welches
auch immer die Wohnungstypen sind, die eine solche Einheit
bilden.

3. Der Kongress stellt fest, dass die besten heute im
Wohnungsbau erreichten Leistungen — sowohl was das
Ausmass als auch was die Qualität anbelangt — für den Augenblick

genügen und annehmbar sind. Er äussert deshalb den
Wunsch, dass, da auf der ganzen Welt Wohnungsnot herrscht,
sich die Hauptaufmerksamkeit auf die Mengenproduktion
richte und dass alle erzieherischen, technischen und politischen

Mittel zu diesem Zwecke eingesetzt werden.
4. Der Kongress drückt den Wunsch aus, dass die

Ansprüche an die Wohnung des Landmannes ständig gehoben
werden, bis sie jene an das städtische Wohnen erreichen,
sowohl was die Geräumigkeit als auch die Ausrüstung und die
öffentlichen Dienste anbelangt.

5. Damit die Abwanderung in; die Städte vermieden
werde, äussert der Kongress den Wunsch, dass die bestehenden

oder neu zu schaffenden Dörfer ihren Einwohnern in dem
ihnen möglichen Rahmen die gleichen Existenzerleichterungen

und Bequemlichkeiten bieten, welche die Bewohner der
Städte geniessen.

Thema A 3: Freiflächen
Der Kongress wünscht, dass die Freiflächen erhalten

werden und dass sie dem kommunalen, regionalen und nationalen

Masstab entsprechen, damit sie den Bedürfnissen der
Familien, der Nachbarschaft und der Gemeinde gerecht werden.

Er wünscht, dass in allen Ländern gesetzgeberische
Massnahmen studiert werden, die die Freiflächen als öffentliche

Notwendigkeit erklären und ihre Verwirklichung
fördern. Er wünscht, dass alle dem Fahrverkehr dienenden
Flächen in keinem Fall als Freiflächen gewertet werden.
Freiflächen sollen ausschliesslich der Gesundheit, der Sicherheit
und der Musse dienen.

Thema A4: Technische Durchführung
Der Kongress stellt fest, dass die mehr oder weniger

vollständige Industrialisierung des Bauwegms notgedrungen aus
dem Wesen des technischen Zeitalters hervorgehen wird. Daher

ist er entschlossen, dieser Entwicklung zum Durchbruch
zu verhelfen. Da er aber anderseits feststellt, dass

1. sich aus den Untersuchungen der gegenwärtigen
Schöpfungen der verschiedenen Industriezweige ergibt, dass

dag Problem in technischer Hinsicht gelöst werden kann und
dass die Hemmnisse auf wirtschaftlichen, sozialen und politischen

Gebieten liegen;
2. daher eine schöpferische Lösung nur durch enge

Zusammenarbeit der Techniker, Volkswirtschafter und
Regierungen sowohl im nationalen als auch im internationalen
Rahmen erreicht werden kann;

3. die Bemühungen um die Industrialisierung des
Bauwesens bisher nur bruchstückweise und oberflächlich betrieben

wurden,
spricht der Kongress den Wunsch aus, dass :

a) die Architekten dieses Problem gemeinsam mit den
Fachleuten der Industrie sofort in seinem ganzen Umfang
anpacken. Dazu schlägt er vor, ein Uebereinkommen Hinsichtlich

der Fachausdrücke zu treffen und ein vorläufiges
Schätzungssystem auszuarbeiten (bis genaue Messmethoden
vorliegen), das ermöglichen soll, die verschiedenen vorliegenden
Ansätze zur' Industrialisierung auf objektiver Grundlage zu
vergleichen und durch schrittweise Annäherung die Probleme
zu lösen;

b) jedes Normalisierungssystem elastisch genug entworfen
werde, um die freie Entwicklung der Architektur zu

ermöglichen;
c) es möglich werde, einen Einheits-Modul zu finden, der

allgemein anwendbar ist und sowohl dem metrischen wie dem
englischen Mass-System entspricht;

d) die jungen Architekten schon in der Schule daran
gewöhnt werden, diese Normen anzuwenden und mit dem
Ingenieur und dem industriellen Produzenten zusammenzuarbeiten.

S.I.A. SCHWEIZ. INGENIEUR- UND ARCHITEKTEN¬
VEREIN

Auszug aus dem Protokoll der Delegiertenversammlung vom
6. Oktober 1951 in der Salle des Vignerons, Lausanne

1. Bericht des Präsidenten
Präs. E. Choisy gibt einen kurzen Ueberblick über die

Tätigkeit des S. I. A. seit der letzten Delegiertenversammlung
vom 7. April 1951 in Basel. Er orientiert über die in letzter
Zeit besonders aktive Tätigkeit des Central-Comité und der
verschiedenen Kommissionen, ferner über den jetzigen Stand
der internationalen Beziehungen. Präs. E. Choisy dankt allen
Mitgliedern, die sich in der einen oder andern Form in
uneigennütziger Weise für den S. I. A. eingesetzt haben.
2. Wahl der Mitglieder des Central-Comité

Folgende bisherigen Mitglieder des CC werden für eine
neue zweijährige Amtsdauer bestätigt:

E. Choisy, Ing., Präsident, Genf,
Dr. M. Angst, Ing., Neuhausen,
G. Grüner, Ing., Basel,
A. Mürset, Arch., Zürich,
A. Rolli, Ing., Luzern,
H. Weiss, Arch., Bern.
An Stelle von Arch. J. Tschumi, der eine Wiederwahl

abgelehnt hat, wird M. Cosandey, Ing., Lausanne, einstimmig
gewählt.

3. Wahl des Präsidenten
Ing. E. Choisy, Genf, wird durch Akklamation als

Präsident für eine neue zweijährige Amtsdauer bestätigt.
4. Wahl der Rechnungsrevisoren und ihrerStellvertreter

Die bisherigen Rechnungsrevisoren Ing. B. Graemi-
g e r Zürich, und Ing. L. Sc h wegler, Luzem, sowie ihre
Ersatzmänner Ing. P. Chastellain, Lausanne, und Ing.
L. H. S c h e p p Basel, werden ebenfalls für eine neue
zweijährige Amtsdauer bestätigt.
5. Wahl eines Mitgliedes und Ersatzmitgliedes

der Schweizerischen Standeskommission

An Stelle von Arch. H. Naef, Zürich, der seinen Rücktritt

als Mitglied der Schweizerischen Standeskommission
erklärt hat, wird Arch. H. Daxelhofer, Bern, einstimmig
gewählt. An Stelle von Arch. H. Weiss, der infolge seiner
Wahl ins Central-Comité als Ersatzmitglied zurückgetreten
ist, wird ebenfalls einstimmig Arch. P. Indermühle,
Bern, als Ersatzmitglied der Schweiz. Standeskommission
gewählt.
6. Genehmigung der Honorarordnung für

Bauingenieur-Arbeiten Nr. 103
Nach Referaten von Ing. W. Schröter, Luzern, und Ing.

J. Bauty, Genf, Mitglieder der Revisions-Kommission, wird
nach eingehender Diskussion, in der verschiedene Wünsche
und Anregungen vorgebracht wurden, der Revisions-Entwurf
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einstimmig genehmigt, mit Vollmachterteilung an das
Central-Comité, die Honorarordnung mit Hilfe der Kommission
unter möglichster Berücksichtigung der anlässlich der
Diskussion in der Delegiertenversammlung gemachten
Vorschläge zu bereinigen und in Kraft zu setzen.
7. Genehmigung der Normalverträge Nr. 24

und 2 5.

Die betreffenden Entwürfe werden ebenfalls im gleichen
Sinne einstimmig genehmigt, mit Vollmachterteilung an das
Central-Comité, die endgültige Fassung festzulegen und die
Verträge herauszugeben.
8. Revision der Aufzugsnorm Nr. 106

Nach einem Referat von Ing. K. Gelpke, Bern, Präsident
der Kommission, wird der Revisions-Entwurf einstimmig
genehmigt. Das Central-Comité wird ebenfalls ermächtigt, die
Norm in Kraft zu setzen.

9. Regelung des Titelschutzes in der Schweiz
Oberingenieur H. C. Egloff, Winterthur, Präsident der

Titelschutzkommission, orientiert die Delegierten über die
letzten Verhandlungen mit den beteiligten Verbänden und
insbesondere auch über den feierlichen Akt vom 28. Sept. 1951,
an welchem in Anwesenheit aller beteiligten Verbände, der
Vertreter der Technischen Hoch- und Mittelschulen und
verschiedener Persönlichkeiten die Unterzeichnung der Dokumente

gewürdigt wurde. Sobald die schwebenden organisatorischen

Fragen abgeklärt sind, wird die von den beteiligten
Verbänden gemeinsam gewählte Aufsichtskommission die
praktische Einführung des Registers in die Wege leiten.

SI • SCHWEIZ. INGENIEUR- UND ARCHITEKTEN-
I. A. VEREIN — SEKTION BERN

Vortragsabend vom 9. November 1951

Ing. E. Bachmann, Kantonsgeometer Basel-Stadt,
sprach über

Baulandumlegung als Hilfsmittel neuzeitlicher Planung.
Es ist erfreulich, wie viel in unserer Zeit geplant wird,

doch ist es ebenso unerfreulich, wie wenig davon im allgemei-
,nen realisiert werden kann. Die Baulandumlegung stellt nun
ein ausgezeichnetes Mittel dar, um diesen Planungen vermehrt
zum Durchbruch zu verhelfen.

Dabei handelt es sich um etwas grundsätzlich anderes als
bei der bekannten Güterzusammenlegung. Bei dieser sollen
durch die Neuzuteilung günstige Verhältnisse für eine rationelle

landwirtschaftliche Nutzung geschaffen werden; der
Boden bleibt der bisherigen Bewirtschaftung erhalten. Bei der
beim Frontlängenverfahren entsprechend den an die neuen
Zweck, nämlich einer planmässigen Ueberbauung, erschlossen
werden. Wegnetz und Wegausführung sind daher bei beiden
Unternehmen grundverschieden. Bei der landwirtschaftlichen
Güterzusammenlegung müssen etwa 3 bis 5 % des Bodens für
Strassen ausgeschieden werden, bei der Baulandumlegung
dagegen 15 bis 25 %.

Die Flächenbeiträge der Eigentümer können auf verschiedene

Art ermittelt werden: Beim Proportionalverfahren
gemäss der Grösse der beteiligten Grundstücke, wodurch aber
der Lage der neuen Parzelle nicht Rechnung getragen wird;
beim Frontlängenverfahren entsprechend den an die neuen
Grundstücke anschliessenden Strassenflächen, was aber zu
unerträglichen Differenzierungen führt. Weitaus am besten hat
sich das sog. Mittelflächenverfahren bewährt. Hier werden
50 % des abzutretenden Areals nach dem Proportionalverfahren

ermittelt, die andern 50 % nach dem Frontlängenverfahren.

Sehr oft handelt es sich nun darum, mit der Umlegung
eine bestimmte Planungsidee zu verwirklichen. Es sollen
Grünflächen und Spielplätze ausgeschieden, Sonderbauvorschriften
berücksichtigt werden. Auch für diese Fälle eignet sich das
Mittelflächenverfahren ausgezeichnet, um einen gerechten
Schlüssel für die Abstufung der Beiträge zu finden.

Die Praxis hat gezeigt, dass eine Baulandumlegung rasch
durchgeführt werden muss. Zu diesem Zweck lässt Basel-
Stadt sofort nach Einleitung des Verfahrens das Grundbuch
sperren und bestimmt, dass die Umlegung spätestens nach
zwei Jahren beendet sein muss. Die Stadtplanung erhält damit
noch ein Mittel, um im Interesse der Allgemeinheit überbordende

Bodenspekulation zu verhindern.
Der Referent erläuterte in temperamentvoller Art seine

Ausführungen an Hand von Beispielen aus der Umgebung der
Stadt Basel und aus dem Stadtkern selbst. Sein Vortrag wurde
mit verdient grossem Beifall aufgenommen. A.Blauer

ftWaiJ SCHWEIZERISCHER VERBAND FÜR DIE
U I ill I MATERIALPRÜFUNGEN DER TECHNIK

179e Journée de discussion
Samedi, le 15 décembre 1951, à 10.15 h à l'Aula de

l'Ecole Polytechnique, 28 Avenue de Cour, Lausanne.
10.15 h Rapporteurs : Dr. O. Bachmann, Bienne et Ing. E.

Foretay, Câbleries et Tréfileries S. A., Cossonay-Gare:
«Câbles d'acier et conducteurs électriques aériens».

13.00 h Dîner en commun. ^ tlTL
SCHWEIZERISCHE STIFTUNG FÜR PSYCHOTECHNIK

Samstag, 8. Dez., ETH Zürich, Auditorium I, 10 h

Arbeitstagung über angewandte Psychologie
Aussprache über folgende Themen: Psychodiagnostik,

Eignungsuntersuchung, Psychologische Beratung, Allgemeine Fragen.

— Auskunft: Sekretariat der Stiftung, Merkurstrasse 20,
Zürich, Tel. 24 26 24.

VORTRAGSKALENDER
Zur Aufnahme in diese Aufstellung müssen die Vorträge (sowie auch
nachträgliche Aenderungen) jeweils bis spätestens Dienstag Abend
der Redaktion mitgeteilt sein.
10. Dez. (Montag) Kolloquium über Elektrotechnik. 17.00 h im

Hörsaal 15 C des Eidg. Physikgebäudes, Gloriastr. 15,
Zürich. P.Wigholm, Ass. ETH: «Neue Messungen über 02«
Anwendung der Gummimembran in der Elektrotechnik».

10. Dez. (Montag) Arbeitsgruppe für Betriebliche Sozialpolitik,
Zürich. 20.15 h im Büffet Zürich-HB, 1. Stock. P.D. Dr.
H. Ulrich: «Der Mensch in der Organisation».

10. Dez. (Montag) Geologische Gesellschaft in Zürich. 20.15 h
im Hörsaal 9e des Naturwiss. Institutes, Sonneggstrasse 5.
Prof. Dr. W. Schwarte, Mahlum: «Stand und Entwicklung
der Erdölbakteriologie».

10. Dez. (Montag) S. I. A. und STV St. Gallen. 20.15 h im
Hotel Hecht. Ing. Ulrich Vetsch, Direktor der SAK, St. Gäulen:

«Die menschliche Seite im technischen Beruf».
12. Dez. (Mittwoch) S. I. A. Basel. 20.15 im Rest. Kunsthalle.

Dr. Robert Ruckli: «Ausbau des Schweiz. Hauptstrassen-
netzes im Lichte der Verkehrsanalyse».

14. Dez. (Freitag) SVMT. 14.30 h im Hörsaal I des
Maschinenlaboratoriums der ETH, Zürich. Dr. von Basel, Vibro-Meter
GmbH., Fribourg: «Messung nicht elektrischer Grössen».

Einladung zum Abonnement
Hiermit laden wir die Abonnenten, deren Abonnement

Ende 1951 abläuft, zu dessen Erneuerung für das Jahr 1952
ein. Für die Abonnenten in der Schweiz dient dazu das
beiliegende Postcheckformular; von ihnen bis am 9. Januar
1952 nicht eingetroffene Abonnementsbeträge werden durch
Nachnahme erhoben.

Im Ausland können Abonnements bei einer grösseren
Bank einbezahlt werden zugunsten unseres Kontos bei der
Schweiz. Kreditanstalt in Zürich oder zugunsten unseres
Kontos beim Schweiz. Bankverein in Zürich. In Dänemark,
Deutschland, Finnland, Italien, Luxemburg, Norwegen und
Schweden können Abonnements auch bei der Post bezahlt
werden.

Es bestehen folgende Abonnements-Kategorien:

Kategorie

A
B
C
D

A Normaler Preis
B Preis für Mitglieder des Schweiz. Technischen Verbandes
C Preis für Mitglieder des S. I. A. oder der G. B. P.
D Preis für Mitglieder des S. I. A. oder der G. E. P., die weniger

als 30 Jahre alt sind, sowie Studierende der ETH (bei
der Bestellung ist das Geburtsdatum anzugeben).

Das Abonnement kann mit jedem Kalendermonat begonnen

werden. Die Kategorien B, C und D gelten nur für direkte
Bestellung beim Verlag.

Einzelheft Fr. 1.65 für alle Kategorien.
Besonders weisen wir hirafauf die Möglichkeit,

Geschenk-Abonnements zu lösen, wofür wir besondere
Geschenk-Bons ausstellen, die dem Beschenkten überreicht
werden können.

Verlag der Schweiz. Bauzeitung
Dianastrasse 5, Zürich 2, Briefadresse: Postfach Zürich 39

Postcheckkonto VII 6110 Telephon (051) 23 45 07

12 Monate
Schweiz Ausland

6 Monate
Schweiz Ausland

3 Monate
Schweiz Ausland

Fr. 66 — ' 72.— 33.— 36.— 16.50 18—,
Fr. 60.— 66.— 30.— 33.— 15.— 16.50

Fr. 50.— 56.— 25.— 28.— 12.50 14.—

Fr. 36 — 42.— 18.— 21.— 9.— 10.50
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